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1. Instanz

Aktenzeichen S 2 RJ 1258/01 A
Datum 01.08.2003

2. Instanz

Aktenzeichen L 6 RJ 607/03
Datum 23.11.2004

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Landshut vom 1. August 2003 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist der Anspruch des KlÃ¤gers auf eine Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit, hilfsweise â�� ab 01.01.2001 â�� auf eine Rente wegen
Erwerbsminderung.

Der KlÃ¤ger, 1940 geboren und StaatsangehÃ¶riger der Republik Slowenien, hat
nach seinen Angaben keine Berufsausbildung zurÃ¼ckgelegt. Er hat zunÃ¤chst vom
Dezember 1963 bis April 1965 in seinem Herkunftsland gearbeitet und
PflichtbeitrÃ¤ge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt. Der deutsche
Versicherungsverlauf des KlÃ¤gers stellt sich wie folgt dar:

27.11.69 â�� 30.09.81 PflichtbeitrÃ¤ge 02.09.81 â�� 04.09.81 krank â�� keine
Anrechnung 01.10.81 â�� 31.12.81 krank 08.01.82 â�� 05.06.82 AFG-
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PflichtbeitrÃ¤ge 07.06.82 krank â�� keine Anrechnung 09.06.82 â�� 31.12.82 AFG-
PflichtbeitrÃ¤ge 01.01.83 â�� 29.04.87 Arbeitslosigkeit

Der letzte deutsche Arbeitgeber des KlÃ¤gers, bei dem dieser ab 1973 beschÃ¤ftigt
gewesen ist, die Firma V. F. V. & Co. KG in P. (Fa. V.), ist wegen Insolvenz
geschlossen worden. Es konnte noch mitgeteilt werden (Auskunft an den Senat vom
â�� Eingang bei Gericht â�� 02.01.2004), der KlÃ¤ger sei dort als
Maschinenarbeiter (Bandschleifer) in der Stahlfertigung eingesetzt gewesen, es
habe sich dabei um eine TÃ¤tigkeit gehandelt, die bei einem Arbeiter ohne
Vorkenntnisse eine Anlernzeit von sechs Wochen erfordere; die Entlohnung habe
sich nach dem Tarifvertrag der hessischen Metallindustrie gerichtet.

Seit 31.01.2000 bezieht der KlÃ¤ger in Slowenien Invalidenrente.

Einen ersten auf Zahlung von Rente wegen Erwerbs- bzw. BerufsunfÃ¤higkeit
gerichteten Antrag des KlÃ¤gers vom 27.05.1991 hat die Beklagte mangels
Vorliegens von Erwerbs- oder BerufsunfÃ¤higkeit abgelehnt. Im Bescheid vom
01.02.1994 ist ausgefÃ¼hrt, die ErwerbsfÃ¤higkeit werde durch eine Minderung des
HÃ¶rvermÃ¶gens, durch ein Schulter-Arm-Syndrom, durch Ã�bergewicht und durch
eine Lumbalgie beeintrÃ¤chtigt. Der Versicherte sei unter BerÃ¼cksichtigung dieser
GesundheitsstÃ¶rungen noch in der Lage, leichte Arbeiten zu ebener Erde, in
geschlossenen, normal temperierten RÃ¤umen, ohne besonderen Zeitdruck (z.B.
Akkord, FlieÃ�band), ohne Schicht- bzw. Nachtdienst, ohne Ã�berkopfarbeiten und
ohne GefÃ¤hrdung durch LÃ¤rm vollschichtig zu verrichten.

Den am 05.08.1999 gestellten weiteren Antrag lehnte die Beklagte mit Bescheid
vom 13.11.2000 und Widerspruchsbescheid vom 17.09.2001 ab. Der Versicherte sei
zwar seit 31.01.2000 erwerbsunfÃ¤hig, jedoch seien bei einem Eintritt der
Erwerbsminderung in diesem Zeitpunkt die versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen fÃ¼r eine Rentenzahlung nicht mehr erfÃ¼llt und auch nicht mehr
erfÃ¼llbar.

Gesundheitszustand und berufliches LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers entnahm
die Beklagte hierbei im wesentlichen einem slowenischen Rentengutachten vom
31.01.2000 (gleichzeitig Tag der Untersuchung). Als fÃ¼r die LeistungsfÃ¤higkeit
wesentliche Haupterkrankung wird darin ein Diabetes mellitus Typ 2 festgestellt;
wegen der Zuckerkrankheit werde der KlÃ¤ger seit 1992 behandelt. Als weitere
Krankheiten, die die LeistungsfÃ¤higkeit beeinflussten, werden eine periphere
arterielle Verschluss- krankheit, ein DiabetikerfuÃ� und eine chronische Lumbalgie
aufgefÃ¼hrt. AuÃ�erdem lÃ¤gen eine beidseitige Periarthritis humero- scapularis
und eine SchwerhÃ¶rigkeit vor, Krankheiten, die keinen Einfluss auf die
LeistungsfÃ¤higkeit hÃ¤tten, die aber fÃ¼r die Wahl des Arbeitsplatzes von
Bedeutung seien.

Mit der am 19.11.2001 zum Sozialgericht Landshut (SG) erhobenen Klage verfolgte
der KlÃ¤ger seinen Rentenanspruch weiter. InvaliditÃ¤t bestehe schon mindestens
seit 1990. Der slowenische RentenversicherungstrÃ¤ger habe bei ihm mit Beschluss
vom 17.03. 1988 bereits eine Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit von 40 v.H.
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anerkannt. Seit 1978 sei er schwerhÃ¶rig. Der KlÃ¤ger fÃ¼gte medizinische
Unterlagen aus den Jahren 1997 und 1998 bei und legte, nachdem ihn das SG
darauf aufmerksam gemacht hatte, dass der Leistungsfall auf Mai 1989 festgestellt
werden mÃ¼sste, um einen Rentenanspruch zu begrÃ¼nden, medizinische
Unterlagen Ã¼ber stationÃ¤re Behandlungen von Juli bis September 1987 wegen
der Operation einer gutartigen Geschwulst am Hals sowie das Gutachten der
Invalidenkommission in N. vom 04.03.1988 (Tag der Untersuchung) vor. Darin sind
als Diagnosen eine beidseitige SchwerhÃ¶rigkeit, eine chronische Lumbalgie, eine
Periarthritis humeroscapularis und eine Bronchitis genannt; es wird festgestellt,
dass InvaliditÃ¤t nicht vorliege. Aufgrund von Krankheit sei eine
KÃ¶rperbehinderung gegeben, die ab 06.11.1987 40 v.H. betrage.

Mit Gerichtsbescheid vom 01.08.2003 wies das SG die Klage ab. Eine Minderung der
ErwerbsfÃ¤higkeit habe im versicherungsrechtlich spÃ¤testmÃ¶glichen Zeitpunkt
Mai 1989 noch nicht vorgelegen.

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen diesen ihm am 26.09.2003 in seiner Heimat
zugestellten Gerichtsbescheid ging am 10.11.2003 beim SG ein. Er sei aus
Deutschland mit einem HÃ¶rschaden von 67,6 % nach Hause zurÃ¼ckgekehrt.
Weiter habe er initiale Krampfadern an beiden Unterschenkeln, eine initiale
Spondylose der LendenwirbelsÃ¤ule, eine chronische Lumbalgie, eine Periarthritis
humeroscapularis rechts und PlattfÃ¼Ã�e gehabt. Er sei fÃ¼r schwere kÃ¶rperliche
Arbeit mit Belastung der WirbelsÃ¤ule oder fÃ¼r Arbeiten mit Gehen oder Stehen
auf einer Stelle nicht mehr geeignet gewesen. Sein amtlich anerkannter
KÃ¶rperschaden habe am 06.11.1987 40 % betragen. Im Sommer 1987 sei er an
einem Tumor am Hals operiert worden. Er sei die ganze Zeit nicht arbeitsfÃ¤hig
gewesen. 1990 habe man eine Zuckerkrankheit festgestellt, die sich seither
verschlechtert habe. BeigefÃ¼gt waren Ã¤rztliche Unterlagen aus 2003.

Der Senat zog die Rentenakten der Beklagten sowie die Klageakte des SG Landshut
bei und fÃ¼hrte Ermittlungen im Hinblick auf eine mÃ¶glicherweise Ã¼ber den
31.12.1983 hinaus andauernde ArbeitsunfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers wegen Krankheit
durch. Er erholte die Auskunft vom 02.01.2004 von der Fa. V. und lieÃ� sich eine
BestÃ¤tigung des slowenischen VersicherungstrÃ¤gers vom 12.01. 2004 vorlegen,
dass der KlÃ¤ger nicht berechtigt sei, BeitrÃ¤ge fÃ¼r die Zeit ab 1987 zur
slowenischen Rentenversicherung nachzuzahlen. AuÃ�erdem zog der Senat den
Tarifvertrag fÃ¼r die hessische Metallindustrie bei, der zuletzt fÃ¼r den KlÃ¤ger
anwendbar gewesen ist.

Der in der mÃ¼ndlichen Verhandlung nicht anwesende und auch nicht vertretene
KlÃ¤ger beantragt sinngemÃ¤Ã�,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Landshut vom 01.08. 2003 sowie den
Bescheid der Beklagten vom 13.11.2000 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides
vom 17.09.2001 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, ihm aufgrund seines
Antrags vom 05.08.1999 Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit, hilfsweise wegen
BerufsunfÃ¤higkeit, hilfsweise â�� ab 01.01. 2001 â�� eine Rente wegen
Erwerbsminderung zu zahlen.
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Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Wegen des Vorbringens der Beteiligten im Einzelnen und zur ErgÃ¤nzung des
Tatbestands wird im Ã�brigen auf den Inhalt der beigezogenen Akten und der Akte
des Bayer. Landessozialgerichts sowie auf den Inhalt der vorbereitenden
SchriftsÃ¤tze Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die zulÃ¤ssige Berufung ist unbegrÃ¼ndet. Der Gerichtsbescheid des SG Landshut
vom 01.08.2003 ist nicht zu beanstanden, weil der KlÃ¤ger gegen die Beklagte
keinen Anspruch auf Rente wegen Berufs- oder ErwerbsunfÃ¤higkeit und â�� ab
01.01.2001 â�� auch keinen Anspruch auf eine Rente wegen Erwerbsminderung
hat.

Der Anspruch des KlÃ¤gers auf Versichertenrente wegen Berufs- oder
ErwerbsunfÃ¤higkeit ist wegen der Antragstellung vor dem 31.03.2001 an den
Vorschriften des SGB VI in der bis 31.12.2000 geltenden Fassung (a.F.) zu messen,
da geltend gemacht ist, dass dieser Anspruch bereits seit einem Zeitpunkt vor dem
01.01.2001 besteht, vgl. Â§ 300 Abs.2 SGB VI. FÃ¼r den Anspruch des KlÃ¤gers
sind aber auch die Vorschriften des SGB VI in der ab 01.01.2001 geltenden Fassung
(n.F.) maÃ�gebend, soweit sinngemÃ¤Ã� auch (hilfsweise) vorgetragen ist, dass
jedenfalls ein Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung seit einem Zeitpunkt
nach dem 31.12.2000 gegeben sei, vgl. Â§ 300 Abs.1 SGB VI.

Obwohl beim KlÃ¤ger nach den Feststellungen der Beklagten seit 31.01.2000
ErwerbsunfÃ¤higkeit und damit tatbestandlich auch BerufsunfÃ¤higkeit, volle
Erwerbsminderung, teilweise Erwerbsminderung und teilweise Erwerbsminderung
bei BerufsunfÃ¤higkeit eingetreten sind, weil der KlÃ¤ger ab diesem Zeitpunkt nur
noch weniger als zwei Stunden tÃ¤glich leistungsfÃ¤hig ist, hat er keinen
Rentenanspruch, weil fÃ¼r diesen Leistungsfall die fÃ¼r eine Rentenzahlung
erforderlichen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht mehr erfÃ¼llt und
auch nicht mehr erfÃ¼llbar sind.

Eine Rentenleistung wÃ¤re nur dann mÃ¶glich, wenn der Leistungsfall noch im Mai
1989 eingetreten wÃ¤re. In diesem Zeitpunkt (und jedenfalls noch bis 1994) ist der
KlÃ¤ger jedoch noch nicht einmal berufsunfÃ¤hig im Sinn des Â§ 43 Abs.2 SGB VI in
der bis 31.12.2000 geltenden alten Fassung (a.F.) gewesen. Nach Â§ 43 Abs.2 SGB
VI a.F. sind nÃ¤mlich nur solche Versicherte berufsunfÃ¤hig, deren
ErwerbsfÃ¤higkeit aus gesundheitlichen GrÃ¼nden auf weniger als die HÃ¤lfte
derjenigen von gesunden Versicherten mit Ã¤hnlicher Ausbildung und
gleichwertigen Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken ist (Satz 1). Der Kreis der
TÃ¤tigkeiten, nach denen die ErwerbsfÃ¤higkeit von Versicherten zu beurteilen ist,
umfasst hierbei alle TÃ¤tigkeiten, die ihren KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten entsprechen
und ihnen unter BerÃ¼cksichtigung der Dauer und des Umfangs ihrer Ausbildung
sowie ihres bisherigen Berufs und der besonderen Anforderungen ihrer bisherigen
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BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden kÃ¶nnen (Satz 2). BerufsunfÃ¤hig ist nicht, wer
eine zumutbare TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben kann; dabei ist die jeweilige
Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen (Satz 4). Die hier genannten
Tatbestandsmerkmale der BerufsunfÃ¤higkeit haben beim KlÃ¤ger im Mai 1989
(und weiter bis 1994) nicht vorgelegen.

Das nach Satz 1 dieser Vorschrift zunÃ¤chst festzustellende berufliche
LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers ist im Mai 1989 (und auch 1994) bereits
eingeschrÃ¤nkt gewesen. Er hat aber leichte Arbeiten zu ebener Erde, in
geschlossenen, normal temperierten RÃ¤umen ohne besonderen Zeitdruck (z.B.
Akkord, FlieÃ�band), ohne Schicht- bzw. Nachtdienst, ohne Ã�berkopfarbeiten und
ohne GefÃ¤hrdung durch LÃ¤rm vollschichtig verrichten kÃ¶nnen. Dieses im Mai
1989 (und weiter bis 1994) vorhandene berufliche LeistungsvermÃ¶gen des
KlÃ¤gers ergibt sich aus dem Bescheid der Beklagten vom 01.02.1994, in dem an
GesundheitsstÃ¶rungen eine Minderung des HÃ¶rvermÃ¶gens, ein Schulter-Arm-
Syndrom, Ã�bergewicht und eine Lumbalgie aufgefÃ¼hrt sind. Es besteht keine
Veranlassung, an der Richtigkeit der Feststellungen zu zweifeln, die die Beklagte
Anfang 1994 Ã¼ber Gesundheitszustand und berufliches LeistungsvermÃ¶gen des
KlÃ¤gers getroffen hat.

ZunÃ¤chst ist festzuhalten, daÃ� der KlÃ¤ger damals nicht einmal Widerspruch
eingelegt hat, mithin die Richtigkeit des Bescheides eingesehen hat. AuÃ�erdem
hat der KlÃ¤ger fÃ¼r die Zeit bis 1994 keine medizinischen Unterlagen beigebracht,
die einen wesentlich schlechteren Gesundheitszustand bzw. ein schlechteres
berufliches LeistungsvermÃ¶gen beweisen kÃ¶nnten. Die medizinischen Unterlagen
Ã¼ber die stationÃ¤ren Behandlungen wegen der Operation einer gutartigen
Geschwulst am Hals von Juli bis September 1987 belegen allenfalls eine
vorÃ¼bergehende ArbeitsunfÃ¤higkeit im Sinn der gesetzlichen
Krankenversicherung. Das Gutachten der Invalidenkommission in N. vom
04.03.1988 (Tag der Untersuchung), in dem als Diagnosen eine beidseitige
SchwerhÃ¶rigkeit, eine chronische Lumbalgie, eine Periarthritis humeroscapularis
und eine Bronchitis genannt sind, kommt zum Ergebnis, dass InvaliditÃ¤t nicht
vorliege; die gleichzeitige Feststellung einer KÃ¶rperbehinderung von 40 v.H. ab
06.11.1987 widerspricht dem nicht. Andere Unterlagen, die fÃ¼r das berufliche
LeistungsvermÃ¶gen bis Mai 1989 (und weiter bis 1994) beweiskrÃ¤ftig wÃ¤ren,
liegen nicht vor. Selbst wenn von der Beklagten im Bescheid vom 01.02.1994 die
Zuckererkrankung Ã¼bersehen worden sein sollte, dann ist darauf hinzuweisen,
dass diese Erkrankung nach den eigenen Einlassungen des KlÃ¤gers erst 1990
aufgetreten ist, somit nach dem maÃ�geblichen Zeitpunkt Mai 1989. Auch wenn
anzunehmen ist, dass sich die Zuckerkrankheit schon einige Zeit vor ihrer
Entdeckung entwickelt hat, so ist davon auszugehen, daÃ� sie fÃ¼r das Befinden
des KlÃ¤gers zunÃ¤chst (bis 1990 jedenfalls) ohne Auswirkung gewesen ist;
ansonsten wÃ¤re er bereits frÃ¼her zum Arzt gegangen. Im Ã�brigen ist eine
Zuckerkrankheit, die noch keine Komplikationen verursacht hat, leichten Arbeiten
nicht hinderlich, wie allgemein bekannt.

Nach dem beruflichen LeistungsvermÃ¶gen ist weiterer Ausgangspunkt fÃ¼r die
Feststellung der BerufsunfÃ¤higkeit der Hauptberuf des Versicherten. Bei dessen
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Bestimmung ist grundsÃ¤tzlich von der zuletzt in der Bundesrepublik Deutschland
ausgeÃ¼bten versicherungspflichtigen BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit auszugehen
(vgl. KassKomm-Niesel Â§ 43 SGB VI Rdnr. 21 ff. mit weiteren Nachweisen).
MaÃ�geblicher Hauptberuf ist vorliegend die BerufstÃ¤tigkeit, die der KlÃ¤ger bei
der Fa. V. als Maschinenarbeiter (Bandschleifer) in der Stahlfertigung ausgeÃ¼bt
hat.

Obwohl der KlÃ¤ger seinen maÃ�geblichen Beruf im Mai 1989 wohl nicht mehr hat
ausÃ¼ben kÃ¶nnen, ist er aber dennoch nicht berufsunfÃ¤hig gewesen. FÃ¼r die
Annahme von BerufsunfÃ¤higkeit reicht es nÃ¤mlich nicht aus, wenn Versicherte
ihren bisherigen Beruf nicht mehr ausÃ¼ben kann; vielmehr sind â�� wie sich aus 
Â§ 43 Abs.2 Satz 2 SGB VI a.F. ergibt â�� Versicherte nur dann berufsunfÃ¤hig,
wenn ihnen auch die Verweisung auf andere BerufstÃ¤tigkeiten aus
gesundheitlichen GrÃ¼nden oder sozial nicht mehr zumutbar ist (stÃ¤ndige
Rechtsprechung des BSG, vgl. u.a. SozR 2200 Â§ 1246 Nr.138).

Die soziale Zumutbarkeit einer VerweisungstÃ¤tigkeit beurteilt sich nach der
sozialen Wertigkeit des bisherigen Berufs. Um diese zu beurteilen, hat das BSG die
Berufe der Versicherten in Gruppen eingeteilt. Diese Berufsgruppen sind ausgehend
von der Bedeutung, die Dauer und Umfang der Ausbildung fÃ¼r die QualitÃ¤t eines
Berufes haben, gebildet worden. Dementsprechend werden die Gruppen durch den
Leitberuf des Vorarbeiters mit Vorgesetztenfunktion bzw. des besonders hoch
qualifizierten Facharbeiters, des Facharbeiters (anerkannter Ausbildungsberuf mit
einer Ausbildungszeit von mehr als zwei Jahren), des angelernten Arbeiters
(sonstiger Ausbildungsberuf mit einer Regelausbildungszeit von bis zu zwei Jahren)
und des ungelernten Arbeiters charakterisiert (vgl. BSG SozR 2200 Â§ 1246 Nr.138
und 140). Die Einordnung eines bestimmten Berufs in dieses Mehrstufenschema
erfolgt aber nicht auschlieÃ�lich nach der Dauer der absolvierten fÃ¶rmlichen
Berufsausbildung. Ausschlaggebend hierfÃ¼r ist vielmehr allein die QualitÃ¤t der
verrichteten Arbeit, d.h. der aus einer Mehrzahl von Faktoren zu ermittelnde Wert
der Arbeit fÃ¼r den Betrieb. Es kommt auf das Gesamtbild an, wie es durch die in 
Â§ 43 Abs.2 Satz 2 SGB VI am Ende genannten Merkmale (Dauer und Umfang der
Ausbildung sowie des bisherigen Berufs, besondere Anforderungen der bisherigen
BerufstÃ¤tigkeit) umschrieben wird (vgl. z.B. BSG SozR 3-2200 Â§ 1246 Nr.27 und
33). GrundsÃ¤tzlich darf der Versicherte im Vergleich zu seinem bisherigen Beruf
auf die nÃ¤chstniedrigere Gruppe verwiesen werden (vgl. BSG SozR 2200 Â§ 1246
Nr.143 m.w.N.; SozR 3-2200 Â§ 1246 Nr.5).

Unter Anwendung dieser GrundsÃ¤tze ist der KlÃ¤ger der Gruppe mit dem Leitberuf
des angelernten Arbeiters, und zwar des unteren Bereichs (Ausbildungs- oder
Anlernzeit von drei Monaten bis zu einem Jahr, vgl. BSG-Urteil vom 29.03.1994 â�� 
13 RJ 35/93 = SozR 3-2200 Â§ 1246 RVO Nr.45), zuzuordnen. Dies ergibt sich
daraus, dass die BerufstÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers nach der von der Fa. V. mitgeteilten
Anlernzeit von sechs Wochen der Lohngruppe 4 des Tarifvertrags der hessischen
Metallindustrie (in der beim Ausscheiden des KlÃ¤gers aus der Fa. V. geltenden
Fassung) entsprochen haben dÃ¼rfte; dass eine hÃ¶here Lohngruppe nicht mehr
feststellbar ist, geht nach dem im sozialgerichtlichen Verfahren geltenden
Grundsatz der objektiven Beweislast zu Lasten des KlÃ¤gers. Lohngruppe 4 umfasst
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Arbeiten, zu deren AusfÃ¼hrung die erforderlichen Kenntnisse durch Anlernen
erworben werden. Lohngruppe 5 betrifft demgegenÃ¼ber Spezialarbeiten, die eine
Ausbildung in einem Anlernberuf oder ein Anlernen mit zusÃ¤tzlichen Erfahrungen
erfordern. Erst Lohngruppe 6 setzt grundsÃ¤tzlich eine Facharbeiterlehre voraus.
Hieraus ergibt sich, dass Lohngruppe 6 der Gruppe der Facharbeiter, Lohngruppe 5
der Gruppe der oberen Angelernten und Lohngruppe 5 der Gruppe der unteren
Angelernten im Sinn der Mehrstufentheorie des BSG entspricht.

Als angelerntem Arbeiter des unteren Bereichs ist dem KlÃ¤ger die Verweisung auf
praktisch alle â�� auch ungelernten â�� BerufstÃ¤tigkeiten sozial zumutbar
gewesen, denen er kÃ¶rperlich, geistig und seelisch gewachsen gewesen ist. Der
Benennung eines konkreten Verweisungsberufs bedarf es grundsÃ¤tzlich nicht.
Auch hat beim KlÃ¤ger im Mai 1989 (und weiter bis 1994) weder eine Summierung
ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen noch eine schwere spezifische
Leistungsbehinderung vorgelegen, die ausnahmsweise die Benennung einer
konkreten VerweisungstÃ¤tigkeit auch bei einem Versicherten erforderlich machen
wÃ¼rde, der der Gruppe mit dem Leitberuf des angelernten Arbeiters des unteren
Bereichs zuzuordnen ist. Ob dem KlÃ¤ger ein Arbeitsplatz auf dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland tatsÃ¤chlich hÃ¤tte vermittelt werden kÃ¶nnte, ist
rechtlich unerheblich, da bei vollschichtig einsatzfÃ¤higen Versicherten der
Arbeitsmarkt als offen anzusehen ist und das Risiko der Arbeitsvermittlung von der
gesetzlichen Arbeitslosenversicherung und nicht von der gesetzlichen
Rentenversicherung zu tragen ist; dementsprechend bestimmt Â§ 43 Abs.2 Satz 4
SGB VI a.F., dass nicht berufsunfÃ¤hig ist, wer eine zumutbare TÃ¤tigkeit
vollschichtig ausÃ¼ben kann, und dass hierbei die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht
zu berÃ¼cksichtigen ist (vgl. zum Vorstehenden zusammenfassend den Beschluss
des GroÃ�en Senats des BSG vom 19.12.1996 â�� GS 2/95 = SozR 3-2600 Â§ 44
Nr.8).

Weil der KlÃ¤ger bis Mai 1989 (und weiter bis jedenfalls 1994) nicht einmal
berufsunfÃ¤hig gewesen ist, ist er erst recht nicht erwerbsunfÃ¤hig gewesen im
Sinn der bis 31.12.2000 in Kraft befindlichen noch strengeren Bestimmung des Â§
44 Abs.2 SGB VI a.F. Aus der Tatsache, dass der KlÃ¤ger bis Mai 1989 (und weiter
bis jedenfalls 1994) noch acht Stunden tÃ¤glich in einem zumutbaren anderen
Beruf hat arbeiten kÃ¶nnen, folgt weiterhin, dass er auch nicht voll oder teilweise
erwerbsgemindert oder teilweise erwerbsgemindert bei BerufsunfÃ¤higkeit
gewesen ist, vgl. Â§ 43 Abs.1 Satz 2 und Abs.2 Satz 2 SGB VI n.F. sowie Â§ 240
Abs.2 SGB VI n.F.

Beim spÃ¤teren Eintritt des Leistungsfalls sind die versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen fÃ¼r eine Rentenzahlung nicht mehr erfÃ¼llt und auch nicht mehr
erfÃ¼llbar gewesen, nÃ¤mlich die Voraussetzung, dass in den letzten fÃ¼nf Jahren
vor Eintritt des Leistungsfalls drei Jahre PflichtbeitrÃ¤ge vorhanden sein mÃ¼ssen,
vgl. Â§ 43 Abs.1 Satz 1 Nr.2 SGB VI in der ab 01.01.1996 geltenden Fassung, Â§ 44
Abs.1 Satz 1 Nr.2 SGB VI in der ab 01.01.1996 geltenden Fassung, Â§ 43 Abs.1 Satz
1 Nr.2, Abs.2 Satz 1 Nr.2 SGB VI n.F., Â§ 240 Abs.1 n. F. ("unter den sonstigen
Voraussetzungen").
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Weitere AufschubtatbestÃ¤nde im Anschluss an den April 1987 (Ausscheiden des
KlÃ¤gers aus der Arbeitslosigkeit) im Sinn der Â§Â§ 43 Abs.3 SGB VI a.F., 44 Abs.4
SGB VI, 43 Abs.4 SGB VI n.F., 240 Abs.1 SGB VI n.F., die die Zeit ab Mai 1987 bis
zum Leistungsfall wenigstens im erforderlichen Umfang (d.h. so, dass keine
LÃ¼cken blieben, die insgesamt 24 Monate Ã¼berschreiten wÃ¼rden)
Ã¼berbrÃ¼cken kÃ¶nnten, liegen nicht vor.

Insbesondere gilt dies fÃ¼r eine Anrechnungszeit wegen Krankheit, weil die
vorÃ¼bergehende ArbeitsunfÃ¤higkeit erst im Juli 1987 im Ausland (also ohne
Unterbrechung eines deutschen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses) und auch nach
dem 31.12.1983 eingetreten ist (vgl. KassKomm-Niesel Â§ 58 SGB VI Rdnr.11; BSG-
Urteil vom 22.04.1992 â�� 5 RJ 74/91 = SozR 3-2200 Â§ 1259 RVO Nr.12 â�� S.52 -;
BSG-Urteil vom 03.11.1994 â�� 13 RJ 69/92 = SozR 3-2200 Â§ 1246 RVO Nr.48 â��
S.201 f. -). Dies gilt weiter fÃ¼r eine Zeit des Bezugs einer Rente wegen
verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit, weil der Invalidenrentenbezug in der Heimat des
KlÃ¤gers nicht dem Bezug einer deutschen Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit gleichgestellt ist (vgl. das genannte BSG-Urteil vom 03.11.1994
â�� S.203 â�� mit weiteren Nachweisen) und im Ã�brigen viel zu spÃ¤t â�� erst am
31.01.2000 â�� beginnt. FÃ¼r das Vorliegen anderer AufschubtatbestÃ¤nde gibt es
keinerlei Hinweise.

Nach den Â§Â§ 240 Abs.241 Abs.2 SGB VI a.F., 241 Abs.2 SGB VI n.F. sind drei Jahre
Pflichtbeitragszeiten in den letzten fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung
nicht erforderlich, wenn die Zeit ab 01.01.1984 bis zum Kalendermonat vor Eintritt
des Leistungsfalles mit Anwartschaftserhaltungszeiten belegt ist. Zu prÃ¼fen ist
nach den vorliegenden GesamtumstÃ¤nden nur die Belegung der Zeit ab Mai 1987
mit freiwilligen BeitrÃ¤gen. Dies ist nach deutschem Recht nicht mehr mÃ¶glich,
weil sich der KlÃ¤ger erstmals im Mai 1991 (erster Rentenantrag) an die Beklagte
gewandt hat, als die Fristen fÃ¼r die Zahlung freiwilliger BeitrÃ¤ge fÃ¼r 1987 bis
1990 verstrichen war (vgl. die damals geltende Bestimmung des Â§ 1418 Abs.1 RVO
); auch nach dem Heimatrecht des KlÃ¤gers ist die nachtrÃ¤gliche Zahlung
freiwilliger BeitrÃ¤ge ausgeschlossen, wie sich aus der BestÃ¤tigung des
slowenischen VersicherungstrÃ¤gers vom 12.01.2004 ergibt. Die HÃ¤rteregelung
des Â§ 197 Abs.3 SGB VI hilft dem KlÃ¤ger nicht, weil jedenfalls bezÃ¼glich der
BeitrÃ¤ge fÃ¼r die Jahre 1987 bis 1989 die Jahresfrist, die nach der Rechtsprechung
des BSG gilt, im Zeitpunkt des ersten Rentenantrags vom Mai 1991 bereits um war
(vgl. BSG-Urteil vom 11.05.2000 â�� B 13 RJ 85/98 R = SozR 3-5750 Art.2 Â§ 6
ArVNG Nr.18).

Der KlÃ¤ger ist auch nicht im Anschluss an seine BerufstÃ¤tigkeit bei der Fa. V.
Ã¼ber den 31.12.1983 hinaus bis zum Eintritt des Leistungsfalls arbeitsunfÃ¤hig
krank gewesen, weil die ArbeitsunfÃ¤higkeit spÃ¤testens nach der ersten Blockfrist
von drei Jahren endet; dann ist der KlÃ¤ger nÃ¤mlich auch im Rahmen der
PrÃ¼fung der ArbeitsunfÃ¤higkeit auf den allgemeinen Arbeitsmarkt verweisbar
gewesen (vgl. hierzu BSG-Urteil vom 25.02.2004 â�� B 5 RJ 30/02 R; die Ã¤ltere
Rechtsprechung â�� vgl. BSG-Urteil vom 22.04.1992 â�� 5 RJ 74/91 = SozR 3-2200
Â§ 1259 Nr.12 â�� ist damit Ã¼berholt). Weitere Ermittlungen zur Frage der
ArbeitsunfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers im Anschluss an seine BerufstÃ¤tigkeit waren
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damit nicht erforderlich.

Dass der KlÃ¤ger nach dem Recht seines Herkunftslandes Anspruch auf
Invalidenrente hat, fÃ¼hrt nicht zwingend dazu, dass er auch in der Bundesrepublik
Deutschland Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit bzw. Rente wegen
Erwerbsminderung beanspruchen kÃ¶nnte. Der Anspruch auf eine deutsche Rente
wegen Erwerbs- oder BerufsunfÃ¤higkeit bzw. Erwerbsminderung ist nÃ¤mlich
unabhÃ¤ngig davon allein nach den deutschen Rechtsvorschriften und
entsprechend den hiesigen sozialmedizinischen GrundsÃ¤tzen festzustellen. Etwas
anderes ergibt sich auch nicht aus dem zwischenstaatlichen
Sozialversicherungsabkommen.

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des SG Landshut vom
01.08.2003 war somit zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde, die Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 SGG zuzulassen, liegen nicht vor.

Erstellt am: 01.02.2005

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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